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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §2 Abs3 Z6;

EStG 1988 §28;

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (Hinweis E 25. Juni 1997, 94/15/0227) können

Werbungskosten unter Umständen bereits steuerliche Berücksichtigung nden, bevor noch der Steuerp ichtige aus

einer Vermietung Einnahmen im einkommensteuerrechtlichen Sinn erzielt. Für diese Berücksichtigung reichen

allerdings weder bloße Absichtserklärungen des Steuerp ichtigen über eine künftige Vermietung aus, noch der

Umstand, dass der Steuerp ichtige bloß die Möglichkeit zur Erzielung von Einkünften aus der Vermietung ins Auge

fasst. Voraussetzung einer Berücksichtigung von Werbungskosten vor der Erzielung von Einnahmen aus Vermietung

und Verpachtung ist, dass die ernsthafte Absicht zur späteren Einnahmenerzielung auf Grund bindender

Vereinbarungen oder sonstiger, über die Absichtserklärung hinaus gehender Umstände als klar erwiesen angesehen

werden kann. Der auf Vermietung des Objektes gerichtete Entschluss des Steuerp ichtigen muss klar und eindeutig

nach außen hin in Erscheinung treten. Dabei genügt es nicht, wenn die Vermietung eines Gebäudes als eine von

mehreren Verwertungsmöglichkeiten bloß ins Auge gefasst und hiebei sondiert wird, ob sich das Gebäude günstiger

durch Verkauf oder Vermietung verwerten lässt (Hinweis E 29. Juli 1997, 93/14/0132).
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